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Geschäftsbericht

des

Verwaltungsgerichtes
für

das Jahr 1913.

Das Verwaltungsgericht beehrt sich hiermit, für das Jahr 1913 den vorgeschriebenen Bericht zu erstatten.

Übersicht der Geschäfte.
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Als Urteilsinstanz 12 32 44 29 3 12 10 4 11 4 9 18 1 4

Als Beschwerdeinstanz 19 115 134 105 3 26 47 55 3 16 89

Gegenstand der im Berichtsjahr vom Verwaltungsgericht

als lUr/eifeinstanz beurteilten Streitfalle waren :

7 Armenunterstützungsstreite,
1 Kapitalsteuer,
4 Gemeindesteuern,
2 Nachsteuerforderungen,
2 Steuerrückforderungen,
2 Gemeindewerke,
3 Feuerwehrersatzgebühren,
1 Wegbeitrag,
1 Wassertaxe,
3 Schlachthausgebühren,
1 Schwellcnbeitrag,
1 Handänderungsgebühr,
1 Klage aus Alignementsgesetz (Art. 17).

In 2 Fällen hat das Verwaltungsgericht Entscheiden
des Obergerichts in Kompetenzstreitigkeiten zugestimmt.

Das Verwaltungsgericht behandelte ferner eine
Anzahl Justizgeschäfte.

An Beschwerden sind eingelangt:

Pro Steuerjahr 1910: 1 im Jahr 1910
29 1911

Pro Steuerjahr 1911.

Pro Steuerjahr 1912.

31 1912
11 « 1913

0 im Jahr 1911
"12 1912
89 1913

7 im Jahr 1912
74 1913

Pro Steuerjahr 1.913: 1 im Jahr 1913

40



294 Verwaltunasgericht.

Bemerkungen.
(Art. 41 des Venvaltungsrechtrspflegegesetzes.)

1. Das in § 8 des Gcnieindesteuergesetzcs vom
2. September 1867 enthaltene Veranlagungsverfahren
betreffend Einkommen, das nur der Gemeinde gegenüber

steuerpflichtig ist, trifft nur für die Fälle des ;

§ 7, Abs. 1 und 2 genannten Gesetzes zu und nicht
auch für § 7, Abs. 3. Letzterer wurde nämlich erst
in der zweiten Beratung in das Gesetz aufgenommen,
ohne dass dementsprechend auch § 8 ergänzt worden
wäre (vgl. Tagblatt des Grossen Rates 1867, S. 289).
Die Folgt1 dieser Lücke war eine allgemeine Unsicherheit

in der Prozessführung in Streitfällen über § 7,
Abs. 3, und es sah sich das Verwaltungsgericht
deshalb veranlasst, dem Regierungsrate den Wunsch
auszusprechen, diese Lücke durch die jährliche A'oll-
ziehungsverordnung oder in anderer geeigneter Weise
auszufüllen. Die Gemeindedirektion erliess hierauf
eine Instruktion an sämtliche Gemeinden, welche
nunmehr eine einheitliche und rechtzeitige Erledigung
allfälliger Streitigkeiten ermöglicht.

2. Laut Art. 5 des Gesetzes über den Strassen-
und Brückenbau vom 21. März 1834 wird die
Anlegung von Strassen IV. Klasse (Dorfwegen) Tje nach
den Umständen von den Gemeindon oder von den
Grundeigentümern beschlossen"". Dementsprechend
fällt laut Art. 12, Abs. 2, der Aufwand für die Er- ;

richtung den Gemeinden oder den Grundeigentümern

auf".
Diese Unbestimmtheit hat ihre Ursache offenbar

in dem Umstände, class einerseits die Errichtung
öffentlicher" Wege eine Aufgabe der öffentlichen
Verwaltung bildet, anderseits aber das Privatinteresse
der Anstösser das allgemeine Interesse an einem
bestimmten Wege oft erheblich überwiegt. Dieses
Übergewicht des Privatinteresses erzeugte von jeher
das Bestroben, eine entsprechende Kostenverteilung
zwischen Gemeinwesen und Grundeigentümern
herbeizuführen. Entweder überliess die öffentliche
Verwaltung die Wogeerstellung der Privatinitiative und
beschränkte sich auf Subventionen oder nachträgliche
Übernahme der Unterhaltung, oder sie erstellte zwar
die Wege, verlangte aber vorher von den
Hauptinteressenten vertragliche Kostenbeiträge (Beisteuern,
Art. 12, Abs. 1, des Gesetzes vom 21. März 1834)
oder Übernahme der Untcrhaltungspflicht (Art. 18
dieses Gesetzes). Da aber auf dem Boden der
Freiwilligkeit eine gleichmässige und gerechte Lasten-
Verteilung nicht möglich ist, indem immer einzelne
von der Opferwilligkeit anderer zu profitieren suchen,
kam man zur Einführung einer besonderen Art öffent-
licher Leistungen, der sogenannten Vorzugslasten. |

Letzteres Mittel sieht die bernische Gesetzgebung in
Art. 18, Ziff. 3, des Alignementsgesetzes vom 15. Juli
1894 vor und es ist dasselbe jedenfalls immer da zu
empfehlen, wo die andern Verfahren nicht zu einem
befriedigenden Resultati1 führen.

Früher wurde der gleiche Zweck dadurch zu
erreichen gesucht, dass sich die interessierten
Grundeigentümer zu einem besonderen Territorialverband,
einer Weggemeinde, vereinigten und damit den
Burger-, bzw. später den Einwohnergemeinden diesen

Teil der öffentlichen Verwaltung abnahmen. Als
Trägerinnen desselben wurden diese Gemeinden als
öffentlichrechtliche Korporationen und ihre Ansprüche
an die einzelnen Grundeigentümer als öffentliche
Leistungen (Wegteilen) anerkannt.

Die Bildung neuer besonderer Weggemeinden als
öffentlichrechtlicher Korporationen ist nun aber weder
im Gemeindege.setz (vgl. §§ 36 desselben) noch im
Gemeindesteuergesetz (§§ 1 und 16) hinlänglich
geordnet und zum mindesten höchst kontrovers (vgl.
Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 47/413,
49/303, 545, 50/113, 177; Monatsschrift für bernisches
Verwaltungsrecht IX, S. 487). Es muss daher zur
Zeit vor derselben gewarnt werden.

Die Wegoorstellung durch Vereinigung der einzelnen
Grundeigentümer bedarf, wenn eine billige
Kostenverteilung auf alle Interessenten möglich sein soll,
eines rechtlichen Beitrittzwanges. Diesen verschafft
ihr aber nur Art. 703 des Zivilgesetzbuches, ausgeführt

durch Art. 87 ff. des Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch.

Ohne Beitrittzwang ist allerdings die Organisation
einer Weggenossenschaft ebenfalls möglich, allein der
Eintritt steht dem einzelnen frei (Obligationenrecht
Art. 683, Abs. 2). und auch wenn derselbe .allseitig
erfolgt ist, fehlt der Genossenschaft ein Schutzmittel
gegen den Austritt (Art. 684 des Obligationenrechtes
in Verbindung mit Art. 59, Abs. 3, des Zivilgesetzbuches

und Art. 172 ties Einführungsgesetzos zum
Zivilgesetzbuch).

Die Organisation von Genossenschaften nach dem
Flurdekret vom 30. Mai 1883 leidet an dem nämlichen
Mangel, indem nach Ì? 5 desselben das statutarische
Beitragsverhältnis nur für die den Statuten
Beigetretenen verbindlich ist (vgl. den in der Volksabstimmung

verworfenen Flurgesetzentwurf vom 28. Februar
1882, welcher analog § 46 des Wasserbaupolizeigesetzes

vom 3. April 1857 eine Beitragspflicht auch
clor nicht beigetretenen Grundeigentümer vorsah).

Unter dem gegenwärtigen Rechtszustande empfiehlt
sich daher da, wo keine anerkannten Weggemeinden
bestehen, nur die Wegoorstel hing entweder durch die
Einwohnergemcinde mit oder ohne Anstösserbeiträgen
nach dem Alignementsgesetz oder durch die
Grundeigentümer nach Art. 87 ff. des Einführungsgesetzes
zum Zivilgesetzbuch.

Ersteros Verfahren wird stets da anzuwenden sein,
wo der Weg des Gemeindegebrauchs treuen erstellt
wird, während letzteres am Platz ist für
landwirtschaftliche Feldwege, die immerhin nebenbei auch
von Dritten sollen benutzt werden können (vgl. § 11

des Flurdekretes vom 30. Alai 18S3), sowie natürlich
für Privatwege.

Im Namen des Veriraltungsgerichtes,

Der Präsident :

Schorer.

Der Gerichtsschreiber :

Buchi.
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